
Satzung des Vereins 
 

Dorfgemeinschaft Harle e.V. 
 
 

Von der Mitgliederversammlung  
am 8. Februar 2013 beschlossen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Vorstand des Vereins 
Dorfgemeinschaft Harle e.V. 



§ 1  
Name, Sitz 

Der Verein führt den Namen „Dorfgemeinschaft Harle". 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden;  
nach der Eintragung lautet der Name „Dorfgemeinschaft Harle e. V.“.  
 

§ 2   
Zweck 

Zweck des Vereins ist die Pflege des örtlich dörflichen Brauchtums. Der Satzungs-
zweck soll insbesondere durch den Betrieb eines Treffpunkts für die Dorföffentlich-
keit und die Durchführung kultureller Veranstaltungen verwirklicht werden.  
Der Verein ist selbstlos tätig: er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 

§3  
Eintritt von Mitgliedern 

Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. Über die 
Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand.  
 

§ 4  
Austritt von Mitgliedern 

 Ende der Mitgliedschaft durch Tod 
(1) Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mit-
glied des Vorstands aus dem Verein austreten.  
(2) Die Mitgliedschaft endet automatisch durch Tod des Mitgliedes.  

 
§5  

Ausschluss von Mitgliedern 
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in 
großer Weise die Interessen des Vereins verletzt. Über den Ausschluss beschließt 
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die Mitgliederversammlung, wobei eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebe-
nen Stimmen erforderlich ist.  
 

§ 6  
Mitgliedsbeitrag 

Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 

§ 7 
Vorstand 

Der Vorstand besteht aus  
dem /der .1 Vorsitzenden, 
dem / der 1. Kassierer/in, 
dem / der .1 Schriftführer/in, 
vier Beisitzer/innen.  

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jah-
ren gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im 
Amt. 
(2) Jeweils drei Mitglieder des Vorstandes sind gemeinsam zur Vertretung des Ver-
eins berechtigt. 
 

§ 8  
Mitgliederversammlungen  

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt.  
(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im 
 Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer  derartigen 
Versammlung von einem Fünftel der Mitglieder schriftlich vom Vorstand unter An-
gabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.  
 

§9  
Einberufung von Mitgliederversammlungen  

(1) Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
vom stellvertretenden Vorsitzenden, durch einfachen Brief einbe rufen. Dabei ist 
die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen.  
(2) Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Aufgabe der Einladung bei der Post unter der letzten dem Verein be-
kannten Mitgliedsadresse.  
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§ 10  
Ablauf von Mitgliederversammlungen  

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet; ist dieser verhin-
dert, wählt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. Der Versamm-
lungsleiter bestimmt einen Protokollführer.  
(2) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte 
Tagesordnung geändert und ergänzt werden. Über die Annahme von Beschluss-
anträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.  
(3) Zum Ausschluss von Mitgliedern und zur Satzungsänderung ist eine Mehrheit 
von drei Vierteln, zur Änderungen des Vereinszwecks und zur Auflösung des Ver-
eins eine solche von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforder-
lich.  
(4) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben; wenn ein Drittel 
der erschienenen Mitglieder dies verlangt, muss schriftlich abgestimmt werden.  
 

§ 11  
Datenschutzklausel, Verarbeitung persönlicher Mitgliederdaten  

(1) Der Verein darf die persönlichen Daten der Mitglieder für eigene Zwecke 
gemäß den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes speichern, verändern, be-
arbeiten und löschen. Das Mitglied erteilt mit dem Eintritt in den Verein diesem die 
entsprechende datenschutzrechtliche Erlaubnis.  
(2) Die Übermittlung von gespeicherten Daten innerhalb des Vereins und an die 
entsprechenden Verbände, mit denen der Verein zur Erledigung seiner Aufgaben 
zusammenarbeitet, ist nur den Personen erlaubt, die mit Ämtern gemäß dieser Sat-
zung betraut sind und entsprechende Aufgaben wahrzunehmen haben.  
(3) Der Kassenverwalter darf die notwendigen Daten an ein Bankinstitut übermit-
teln, um den Zahlungsverkehr des Vereins zu ermöglichen.  
(4) Daten der betreuten Mitgliedergruppen dürfen im Rahmen der Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben den im Verein angestellten und ehrenamtlich tätigen 
Personen übermittelt werden.  
(5) Im Zusammenhang mit der Geltendmachung eines Minderheitenbegehrens 
gemäß § 37 BGB in Verbindung mit § 8, Abs. 2, der Satzung ist dem das Minder-
heitsbegehren geltend machenden Mitglieds die von ihm begehrte Mitgliederliste in 
beglaubigter Abschrift gegen Erstattung der Kosten für die Erstellung der beglau-
bigten Abschrift spätestens binnen drei Wochen nach Eingang des Begehrens des 
Mitglieds auszuhändigen. Das Mitglied hat mit seinem Auskunftsbegehren gegen-
über dem Verein eine schriftliche datenschutzrechtliche Versicherung dahingehend 
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abzugeben, dass die begehrte Mitgliederliste ausschließlich im Zusammenhang mit 
der Geltendmachung des Minderheitenbegehrens Verwendung finden wird. Aus-
nahmen bedürfen eines Beschlusses der Mitgliederversammlung, der die Regelun-
gen des BDSG zu berücksichtigen hat.  
 

§ 12  
Protokollierung von Beschlüssen  

Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie des 
Abstimmungsergebnisses vom Protokollführer (§ 10) in einer Niederschrift fest-
zuhalten, die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu 
unterschreiben.  
 

§ 13  
Auflösung des Vereins  

Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. 
Der Antrag auf Auflösung kann nur vom Vorstand oder mindestens der Hälfte der 
Mitglieder gestellt werden.  
Die Auflösung kann nur auf einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden.  
Zur Auflösung entscheiden die anwesenden Mitglieder mit einfacher Mehrheit, 
auch wenn diese nicht die absolute Mehrheit der Mitglieder insgesamt ist.  
Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstig-
ter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung 
für die Heimatpflege im Ortsteil Harle.  
 

§ 14  
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 08. Februar 2013 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21. Oktober 2003 außer Kraft.  
 
 
 
Wabern-Harle, den 08. Februar 2013 
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